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Orientierung über den Finanzplan 2024 - 2027

Das Gemeindegesetz verlangt/ dass alle Gemeinden der Burgerversammlung jährlich eine
Finanzplanung zur Kenntnis bringen müssen.

Die Finanzplanung ist auch bei der Burgergemeinde ein Hilfsmittel, die finanzielle Entwicklung der
Burgergemeinde für alle (Burgerrat und Bevölkerung) transparent und nachvollziehbar darzustellen.
Für den Burgerrat ist die Finanzplanung auch ein Führungsinstrument, um die Prioritäten bei den
Investitionen festzulegen.

Der Burgerrat hat sich mit dem Budgetentwurf 2023 auseinandergesetzt und diverse Korrekturen
und Anpassungen vorgenommen. Um die Zahlen des Finanzplanes zu erreichen, sind die
bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen mit Anstrengungen verbunden.

Ziel muss es ein, einen Cashflow von rund 25 % - 30 % des Ertrages zu erwirtschaften. Dieser Wert
muss lärigerfristig erreicht werden, um die geplanten Investitionen und deren Folgekosten zu
finanzieren. Ziel muss es auch sein/ die hohe Bruttoverschuldung der Burgergemeinde zu senken.

Der Burgerrat wird die Prioritäten und das Investitionsvolumen für die Planungsperiode jeweils bei
der Budgetplanung festlegen müssen.
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Erfolgerechnung

Total Aufwand

Total Ertrag

Selbstfinanzierungsmarge

Aschreibungen

Ertragsüberschuss

4'490'000

6'495'500

2'005'SOO

1'830'000

175'500

4'540'OOQ

6'550'500

2'010'500

1'835'000

175'500

4'565'OQO

6'610'500

2'045'SOO

1'840'000

205'SOO

4'600'OOQ

6'665'500

2'065'SOO

1'845'QOO

220'500

Total Ausgaben

Total Einnahmen

Nettoinvestitionen

2'000'OQO

2'005'500

Ubertrag Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierungsmarge

Finanzierungsüberschuss


